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die Aufforderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung.

Die Grundlage für die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig gemachten 
 Angaben (Kontaktdaten der für Rückfragen zur Verfügung stehenden Person) 

Soweit die Erteilung der Auskunft freiwillig ist, kann die Einwilligung in die 
 Verarbeitung der freiwillig bereitgestellten Angaben jederzeit widerrufen 
 werden. Der Widerruf wirkt erst für die Zukunft. Verarbeitungen, die vor dem 
Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen.

Verantwortlicher
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist das für Ihr Bundesland 
 zuständige statistische Amt. Die Kontaktdaten finden Sie unter https://www.
statistikportal.de/de/statistische-aemter.

Geheimhaltung

 geheim gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen 
dürfen Einzelangaben übermittelt werden.

Eine solche Übermittlung von Einzelangaben ist insbesondere zulässig an:
 – öffentliche Stellen und Institutionen innerhalb des Statistischen Verbunds, 
die mit der Durchführung einer Bundes- oder europäischen Statistik betraut 
sind (z. B. die Statistischen Ämter der Länder, das Statistische Amt der 
 Europäischen Union [Eurostat]),

 –
 Rechenzentren der Länder).

https://
www.statistikportal.de/de/statistische-aemter

an die zuständigen obersten Bundes- und Landesbehörden für die Verwen-
dung gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften und für Zwecke der 
Planung, jedoch nicht für die Regelung von Einzelfällen, vom Statistischen 
Bundesamt und den statistischen Ämtern der Länder Tabellen mit statis-
tischen Ergebnissen übermittelt werden, auch soweit Tabellenfelder nur einen 
einzigen Fall ausweisen. 

der Politikfolgenabschätzung für oberste Bundes- oder Landesbehörden dem 
Johann Heinrich von Thünen-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ländliche 
Räume, Wald und Fischerei, Tabellen mit nach Kreisen untergliederten statis-
tischen Ergebnissen aus der Agrarstrukturerhebung übermitteln, auch soweit 
Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen. Die Tabellen dürfen nur 
von den für diese Aufgabe zuständigen Organisationseinheiten des Instituts 
 gespeichert und genutzt werden. Diese Organisationseinheiten müssen von 
den mit Vollzugsaufgaben befassten Organisationseinheiten des Instituts 
räumlich, organisatorisch und personell getrennt sein. 

Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für 
die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben 
1. Einzelangaben zu übermitteln, wenn die Einzelangaben so  anonymi siert 

sind, dass sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, 
Kosten und Arbeitskraft den Befragten oder Betroffenen zugeordnet 
 werden können (faktisch anonymisierte Einzelangaben),

2. innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes 
und der statistischen Ämter der Länder Zugang zu Einzelangaben ohne 
Name und Anschrift (formal anonymisierte Einzelangaben) zu gewähren, 
wenn wirksame Vorkehrungen zur Wahrung der Geheimhaltung getroffen 
werden.

Statistiken zu landwirtschaftlichen Betrieben ist eine Übermittlung von Einzel-
angaben an die Kommission (Eurostat) vorgesehen.
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zu vertraulichen Daten für wissenschaftliche Zwecke darf Eurostat diese 
Angaben in seinen Räumen oder in den Räumen einer von Eurostat aner-
kannten Zugangseinrichtung für wissenschaftliche Zwecke Einzelangaben 
ohne Name und Anschrift zugänglich machen. Nach Artikel 7 Absatz 2 der 
Verordnung darf Eurostat darüber hinaus Einzelangaben für wissenschaftliche 
Zwecke weitergeben, wenn diese so verändert wurden, dass die Gefahr einer 
Identifizierung der statistischen Einheit auf ein angemessenes Maß verringert 
wurde. Der Zugang nach Absatz 2 kann gewährt werden, sofern in der den 
Zugang beantragenden Forschungseinrichtung geeignete Sicherheitsmaß-
nahmen getroffen wurden.

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Einzelangaben 
erhalten.

Hilfsmerkmale, Löschung
Die Hilfsmerkmale 

 – Name (gegebenenfalls Firma, Instituts- oder Behördenname) und Anschrift 
des Betriebes,

 – Name und Rufnummer oder Adresse für elektronische Post der für Rück-
fragen zur Verfügung stehenden Person und

 – Vor- und Familiennamen sowie Anschriften der bisherigen Bewirtschafter 
von seit dem Vorjahr erhaltenen Flächen sowie der neuen Bewirtschafter 
von im gleichen Zeitraum abgegebenen Flächen oder der jeweiligen Eigen-
tümer und die Größe und Belegenheit dieser Fläche 

dienen lediglich der technischen Durchführung der Erhebung. In den Daten-
sätzen mit den Angaben zu den Erhebungsmerkmalen werden diese Hilfs-
merkmale nach Abschluss der Überprüfung der Erhebungs- und Hilfsmerk-
male auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit gelöscht. Angaben zu den 
Erhebungsmerkmalen werden solange verarbeitet und gespeichert, wie dies 
für die Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen erforderlich ist. 

Betriebsregister, Kennnummer, Löschung
Zur Vorbereitung, Durchführung und Aufbereitung der Agrarstatistiken führen 

schaftliche Betriebsregister in das folgende Hilfs- und Erhebungsmerkmale 
aufgenommen werden

 – die Kennnummer der Betriebe,
 – die Namen und Anschriften der Inhaber/Inhaberinnen oder Leiter/Leite-
rinnen der Betriebe,

 – die Namen, die Rufnummern und die Adressen für elektronische Post der 
Personen, die für Rückfragen zur Verfügung stehen,

 – die Anschrift des Betriebssitzes und die Bezeichnungen für regionale Zuord-
nungen sowie die Lagekoordinaten des Betriebssitzes,

 – die Art des Betriebes,
 – die Rechtsstellung des/der Betriebsinhabers/Betriebsinhaberin,
 – die Größe der Flächen, die zur Bestimmung des Berichtskreises und der 
Schichtzugehörigkeit in der Stichprobe notwendig sind,

 – die Beteiligung an agrarstatistischen Erhebungen,
 – der Tag der Aufnahme in das Betriebsregister,
 – die Identifikationskennziffern im Rahmen der Verwendung von Verwaltungs-

 – die Art der Bewirtschaftung.

und landesspezifische Kennnummer vergeben. Sie dient der Unterscheidung 
der in die Erhebung einbezogenen landwirtschaftlichen Betriebe.

Merkmale gelöscht, wenn sie für die Vorbereitung, Durchführung und Auf-
bereitung der Agrarstatistiken nicht mehr benötigt werden. Bei Betrieben, die 
über einen Zeitraum von sieben Jahren nicht mehr zu Erhebungen heran-
gezogen wurden, werden sie spätestens nach Ablauf von sieben Jahren 
 gelöscht. Eine Löschung der Kennnummer im Einzeldatensatz erfolgt nicht.
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Rechte und Pflichten der Erhebungsbeauftragten
Zur Entlastung der zu Befragenden werden Erhebungsbeauftragte einge-
setzt. Die Erhebungsbeauftragten haben ihre Berechtigung nachzuweisen. 
Sie müssen die Gewähr für Zuverlässigkeit und Verschwiegenheit bieten und 
sind zur Geheimhaltung besonders verpflichtet worden. Die aus ihrer  Tätigkeit 
gewonnenen Erkenntnisse dürfen sie nicht in anderen Verfahren oder für 
 andere Zwecke verwenden. Diese Verpflichtung gilt auch nach Beendigung 
ihrer Tätigkeit.

Die Erhebungsbeauftragten sollen den Befragten bei der Beantwortung der 
Fragen behilflich sein. Die in den Fragebogen enthaltenen Fragen können 
mündlich gegenüber den Erhebungsbeauftragten oder elektronisch oder 
schriftlich beantwortet werden. Bei schriftlicher Auskunftserteilung können die 
ausgefüllten Fragebogen den Erhebungsbeauftragten übergeben oder bei der 
Erhebungsstelle abgegeben oder dorthin übersandt werden. 

Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten, 
Recht auf Beschwerde
Die Auskunftsgebenden, deren personenbezogene Angaben verarbeitet 
 werden, können,

 –
 –
 –

der jeweils sie betreffenden personenbezogenen Angaben beantragen oder 

widersprechen. 

Die Betroffenenrechte können gegenüber jedem zuständigen Verantwortlichen 
geltend gemacht werden.

Sollte von den oben genannten Rechten Gebrauch gemacht werden, prüft 
die zuständige öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür 
erfüllt sind. Die antragstellende Person wird gegebenenfalls aufgefordert, ihre 
Identität nachzuweisen, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden.

Fragen und Beschwerden über die Einhaltung datenschutzrechtlicher 
 Bestimmungen können jederzeit an die behördliche Datenschutzbeauftragte 
oder den  behördlichen Datenschutzbeauftragten des verantwortlichen statis-
tischen Amtes oder an die jeweils zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde 

https://www.statistikportal.de/de/datenschutz.


